Alt-Fassung giiltig ab 01.01.2001 bis 01.01.2005

Hundesteuersatzung der Stadt Wuppertal vom 15.12.2000

Aufgrund der 88 7, 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV
NRW 2023), zuletzt geandert durch Gesetz vom 28. Méarz 2000 (GV NRW 2000 S.
245), und der 88 1, 2, 3 und 20 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes fur das Land
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 /GV NRW S.712/SGV NRW. 610),
zuletzt geandert durch Gesetz vom 17. Dezember 1999 (GV NRW 1999 S 718), hat der
Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 11.12.2000 folgende Hundesteuersatzung
beschlossen:

81
Steuergegenstand, Steuerpflicht

(1)Gegenstand der Steuer ist die personlichen Zwecken dienende Hundehaltung durch
naturliche Personen im Stadtgebiet Wuppertal.

(2) Steuerpflichtig ist, wer einen oder mehrere Hunde im eigenen Interesse oder im Interes—
se der Haushaltsangehorigen im betreffenden Haushalt zu personlichen Zwecken auf-
genommen hat. Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von den
Haushaltsangehdrigen gemeinsam gehalten. Halten mehrere Personen gemeinsam d-
nen oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner.

(3) Steuerpflichtig ist auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat, auf
Probe oder zum Anlernen halt, wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass der Hund
in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland bereits versteuert wird o-
der von der Steuer befreit ist. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege,
Verwahrung, Haltung auf Probe oder zum Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten (-
berschreitet.

82
Steuermalfistab und Steuersatz

Die Steuer betragt jahrlich, wenn

ab
01.01.2002
a) nur ein Hund gehalten wird 204,00 DM 102,00 EURO
b) zwei Hunde gehalten werden, je Hund 228,00 DM 114,00 EURO
c) drei oder mehrere Hunde gehalten werden, je Hund 252,00 DM 126,00 EURO

Hunde, flr die Steuerbefreiung nach 8 3 gewaéhrt wird, werden bei der Berechnung der
Anzahl der Hunde nicht berlcksichtigt. Hunde fir die eine Steuerermaliigung nach 8 4
gewahrt wird, werden mitgezahlt.

§3
Steuerbefreiung

Steuerbefreiung wird auf Antrag gewahrt fir
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rahms
Textfeld
Alt-Fassung gültig ab 01.01.2001 bis 01.01.2005


a) Hunde, die von Personen gehalten werden, die sich nicht langer als zwei Monate in der
Stadt Wuppertal aufhalten. Die Befreiung wird gewéhrt fir Hunde, die diese Personen
bei ihrer Ankunft besitzen, sofern nachgewiesen wird, dass die Hunde in einer anderen
Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland bereits versteuert werden oder von der
Steuer befreit sind,

b) Hunde, die ausschliel3lich dem Schutz und der Hilfe Blinder, Tauber oder sonst hilfloser
Personen dienen. Die Steuerbefreiung kann von der Vorlage eines amtsarztlichen Zeug-
nisses abhéngig gemacht werden. Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die ei-
nen Schwerbehindertenausweis mit dem Kennzeichen "H" besitzen,

c) Hunde, die nachweislich unmittelbar aus dem Tierheim Wuppertal aufgenommen wer-
den, fur die ersten 12 Monate nach der Aufnahme in den Haushalt.

§4
Allgemeine Steuerermaligung

Fir Hunde, die von Empfangern/Empfangerinnen laufender Hilfe zum Lebensunterhalt
nach dem Bundessozialhilfegesetz und von solchen Personen, die diesen einkommensma-
Big gleichstehen, gehalten werden, wird die Steuer auf Antrag auf ein Viertel des Steuer-
satzes gemal 8§ 2 ermaRigt, jedoch nur fir einen Hund.

85
Allgemeine Voraussetzung fur Steuerbefreiung und Steuerermafligung

(1)Die Steuerbefreiung bzw. -ermaflligung wird ab dem Ersten des Monats gewahrt, in

dem sie beantragt worden ist. Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Stadt Wuppertal (Ressort Finanzen - Abteilung Steueramt -) zu stellen.
Wird fir einen neu aufgenommenen Hund die Steuerbefreiung oder -ermafigung n-
nerhalb von zwei Wochen nach Aufnahme des Hundes beantragt und wird der Antrag
abgelehnt, so wird die Steuer nicht erhoben, wenn der Hund binnen zwei Wochen
nach Bekanntgabe des ablehnenden Bescheides wieder verdul3ert/abgeschafft wird.

(2)Uber die Steuerbefreiung und -ermaRigung wird eine Bescheinigung ausgestellt. Die
Steuerbefreiung oder -ermaRigung gilt nur fir die Personen, fir die sie beantragt und
bewilligt worden ist.

(3)Fallen die Voraussetzungen fir eine Steuerbefreiung oder -ermafldigung weg, so ist dies
innerhalb von zwei Wochen nach dem Wegfall der Stadt (Ressort Finanzen - Abteilung
Steueramt -) anzuzeigen.

86
Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem der Hund in den Haushalt

aufgenommen worden ist. Bei Hunden, die durch Geburt von einer gehaltenen Hindin
zuwachsen, mit dem Ersten des Monats, in dem der Hund drei Monate alt geworden
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ist. In den Féllen des 8 1 Abs. 3 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit dem Ersten des
Monats, in dem der Zeitraum von zwei Monaten Uberschritten ist.

(2)Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Hund veraufRert, abge-
geben wird, abhanden kommt oder verstirbt.

(3)Bei Zuzug aus einer anderen Gemeinde beginnt die Steuerpflicht mit dem Ersten des
auf den Zuzug folgenden Monats. Bei Wegzug aus der Stadt Wuppertal endet die
Steuerpflicht mit Ablauf des Monats, in den der Wegzug fallt.

(4)Beim Wechsel in der Hundehaltung innerhalb des Stadtgebiets zwischen dem 01. und
15. eines Monats beginnt die Steuerpflicht mit dem Ersten des Monats, in dem der
Hund in den Haushalt neu aufgenommen wurde. Bei Abgabe oder Verdulierung des
Hundes im Stadtgebiet ab dem 16.eines Monats endet die Steuerpflicht mit Ablauf des
Monats, in dem der Wechsel stattfand.

87
Festsetzung und Falligkeit der Steuer

(1)Die Steuer wird fur ein Kalenderjahr oder - wenn die Steuerpflicht erst wahrend des Ka-
lenderjahres beginnt - fir den Rest des Kalenderjahres festgesetzt.

(2)Die Steuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbeitrages (8 2) am 15. Februar, 15.
Mai, 15. August und 15. November fallig. Nach Beginn der Steuerpflicht wird die
Steuer erstmalig einen Monat nach Zugehen des Festsetzungsbescheides fir die zurick-
liegende Zeit und sodann zu den in Satz 1 genannten Terminen fallig. Auf Antrag
des/der Steuerpflichtigen kann die Hundesteuer abweichend von Satz 1 am 1. Juli in
einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spatestens bis zum 30. Sep-
tember des vorangehenden Kalenderjahres gestellt werden. Die beantragte Zahlungs-
weise bleibt so lange maRgebend, bis ihre Anderung beantragt wird. Die Anderung
muss spatestens bis zum 30. September des vorangehenden Kalenderjahres beantragt
werden. Bis zum Zugehen eines neuen Festsetzungsbescheides ist die Steuer tber das
Kalenderjahr hinaus zu den gleichen Falligkeitsterminen unverédndert weiter zu entrich-
ten. Endet die Steuerpflicht, so wird die nach Mal3gabe des 8§ 6 zuviel entrichtete Steu-
er erstattet.

(3) Wer einen bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland ver-
steuerten Hund erwirbt oder mit einem solchen Hund zuzieht oder wer an Stelle eines
veraulierten, abgegebenen, abhanden gekommenen oder verstorbenen Hundes einen
neuen Hund erwirbt, kann die Anrechnung der nachweislich entrichteten, nicht erstatte—
ten Steuer auf die fir den gleichen Zeitraum zu entrichtende Steuer verlangen.

88
Sicherung und Uberwachung der Steuer

(1)Jeder zu versteuernde Hund im Sinne des 8 1 Abs. 1 ist von den steuerpflichtigen Per-
sonen (8 1 Abs. 2) innerhalb von zwei Wochen nach der Aufnahme in den Haushalt -
oder wenn der Hund durch Geburt von einer im Haushalt gehaltenen Hiindin zuge-
wachsen ist, innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei Monate alt gewor-
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den ist - bei der Stadt (Ressort Finanzen - Abteilung Steueramt -) anzumelden. In den
Fallen des 8 1 Abs. 3 Satz 2 muss die Anmeldung innerhalb von zwei Wochen nach
dem Tage, an dem der Zeitraum von zwei Monaten Uberschritten worden ist, und in
den Fallen des 8 6 Abs. 3 Satz 1 innerhalb von zwei Wochen nach dem auf den Zuzug
folgenden Monat erfolgen.

(2)Jeder versteuerte Hund im Sinne des 8 1 Abs. 1 ist von den steuerpflichtigen Personen

(8 1 Abs. 2) innerhalb von zwei Wochen, nachdem er verauRlert, abgegeben, abhan-
den gekommen oder verstorben ist, bei der Stadt (Ressort Finanzen- Abteilung Steuer-
amt -) abzumelden. Die Abmeldung hat auch bei Verlegung der Haushaltsfihrung in ei-
ne andere Gemeinde zu erfolgen. Im Falle der VeraduRerung/Abgabe des Hundes an
eine andere Person sind bei der Abmeldung der Name und die Anschrift dieser Person
anzugeben. Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene giltige Hun-
desteuermarke zuriick zu geben.

(3)Die Sadt lUbersendet mit dem Steuerbescheid oder mit der Bescheinigung uber die

Steuerbefreiung fir jeden Hund eine Hundesteuermarke. Jeder versteuerte Hund im

Sinne des 8 1 Abs. 1 darf auBerhalb der Wohnung bzw. des umfriedeten Grundbesit-
zes in der bzw. auf dem er gehalten wird, nur mit der sichtbar befestigten gultigen

Steuermarke umherlaufen. Beauftragten der Stadt ist die glltige Steuermarke auf Ver-
langen vorzuzeigen. Bis zur Ubersendung einer neuen Steuermarke ist die bisherige

Steuermarke zu befestigen oder vorzuzeigen. Andere Gegenstdnde, die der Steuermar-
ke ahnlich sehen, dirfen dem Hund nicht angelegt werden. Bei Verlust der gultigen

Steuermarke wird auf Antrag eine neue Steuermarke gegen eine Verwaltungsgebuhr

gemald der Verwaltungsgebihrensatzung der Stadt Wuppertal vom Ressort Finanzen -
Abteilung Steueramt - ausgehandigt.

(4)Alle in einem Haushalt lebenden Personen sind verpflichtet, Beauftragten der Stadt auf

Nachfrage Uber die in ihrem Haushalt gehaltenen Hunde und deren Halter/Halterinnen
wahrheitsgemald Auskunft zu erteilen. Dies gilt auch bei der Durchfiihrung von Hunde-
bestandsaufnahmen durch von der Stadt beauftragte Dritte. Hierdurch wird die Ver-
pflichtung zur An- und Abmeldung nach den Absatzen 1 und 2 nicht beruhrt.

§9
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchstabe b ) des Kommunalabgabengesetz

4.

fir das Land Nordrhein - Westfalen (KAG) handelt, wer vorsatzlich oder leichtfertig

. entgegen 8 5 Abs. 3 den Wegfall der Voraussetzungen fiir eine Steuervergiinstigung

nicht rechtzeitig anzeigt,

. entgegen § 8 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig anmeldet,

. entgegen 8 8 Abs. 3 einen Hund auferhalb der Wohnung oder des umfriedeten

Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gultige Steuermarke umherlaufen lasst, die Steu-
ermarke auf Verlangen des Beauftragten der Stadt nicht vorzeigt oder dem Hund ande-
re Gegenstande, die der Steuermarke ahnlich sehen, anlegt,

entgegen 8§ 8 Abs. 4 nicht wahrheitsgemald Auskunft erteilt.
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(2) Ordnungswidrigkeiten konnen gemal 8§ 20 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes fiir
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) mit einer GeldbulRe geahndet werden.

810
Inkrafttreten

Die Hundesteuersatzung tritt am O1. Januar 2001 in Kraft. Die Hundesteuersatzung der
Stadt Wuppertal vom 02. November 1971, zuletzt geandert durch die 8. Anderungssat-
zung vom 29.02.2000, tritt mit dem Ablauf des 31.Dezember 2000 auler Kraft.

Hundesteuersatzung vom 15.12.2000, "Der Stadtbote™ Nr. 25 vom 21.12.2000
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